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0⁰5 Unfallverhütungsvorſchriften .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften der Südweſtlichen
Baugewerks⸗Berufsgenoſſenſchaft .

A. Für Betriebsinhaber .

I . Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige Vorrichtungen .

§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder auch

auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach⸗

männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke ent⸗

ſprechend , alſo auch in genügender Feſtigkeit hergerichtet wer —

den , wobei nur gutes , geſundes Material verwendet wer⸗

den darf .

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder auf Holz⸗
unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder in

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht ausweichen

können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſtſtangen oder

Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zu erforderlich .
Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezüglichen Stock⸗

werkshöhen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Metern mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver⸗

ſehen werden , und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
( Aufmauerung der Frontwände oder Anbringung von Auf⸗

ziehvorrichtungen ) außer der Befeſtigung mit Hanfſeilen oder

Eiſendraht , noch durch untergenagelte Knaggen , Eiſenklammern
oder Steifhölzer ( Bolzen ) u. ſ. w. unterſtützt werden .

§ 3. Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwendende

Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch die

Witterungsverhältniſſe ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe muß
bei länger ſtehenden Gerüſten mindeſtens von 3 zu 3 Mo⸗

naten auf ſeine Feſtigkeit unterſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtbretter müſſen eine der Belaſtung ent⸗

ſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie nicht doppelt
gelegt werden , nicht über das 50fache ihrer Stärke frei liegen .
Bei Putzgerüſten können jedoch die Gerüſtbretter bis zum

70fachen ihrer Stärke frei liegen . Hauptſächlich iſt aber beim

Verlegen derſelben darauf zu ſehen, daß ſogenannte Wippen
vermieden werden .
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Unfallverhütungsvorſchriften . 59

Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt werden , daß
ein Herabfallen von Materialien verhindert wird .

§ 5. Gegen Längen⸗ und eventuell gegen Seitenver⸗

(Ebung
der Gerüſte müſſen genügend ſtarke Verſchwertungen

—Diagonalverſtrebungen — angebracht 90
§ 6. Die Gerüſtleitern , Bäume wie Sproſſen , müſſen

aus gefundem, nicht überſpänigem Holze ohne große Aſte be⸗

ſtehen und nach ihrer Aufſtellung ſo befeſtigt werden , daß ſie
weder unten abrutſchen , noch oben überſchlagen können .

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 Meter , ſenkrecht
gemeſſen , über den Austritt hervorragen , was eventuell durch
anzunagelnde Latten zu bewirken iſt , und bei verhältnißmäßig
weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen das Durch —
biegen und feitliches Schwanken —feſt eventuell kreuzweiſe
—abgeſteift werden .

II . Arbeitsausführung .
a. Im Allgemeinen .

§ 7. Die zur Verwendung kommenden Gerüſt - und Steif⸗

hölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt Rollen ,
Winden u. ſ . w. müſſen ſich in brauchbarem Zuſtande befinden .

§ 8. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend mög⸗
lich, nicht ſo übereinanderliegen , daß herunterfallende Gegen⸗
ſtände den unteren Leitergang treffen können .

§ 9. Bis zur Aufſtellung der Treppen ſind die Offnungen
elben und ſonſtige Offnungen , als Lichtſchächte , Aufzüge

w. , ſowit auch Kalkgruben und andere Vertiefungen der

Bauſtelle mit hinreichend feſtem Bruſtgeländer einzufriedigen
oder mit Brettern feſt zuzudecken ; ebenſo find die Balken⸗

lagen in entſprechender Laufbreite mit Dielen zu belegen .
§ 10 . Wenn die Balkenlagen nicht entſprechend abge⸗

deckt ſind , hat während der Aufbringung der Balken oder

der Dachverbandhölzer jede Beſchäftigung unterhalb derſelben

zu ruhen.
§ 11 . Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen

ganzer Wände , Schornſteine u. f. w. nur unter gewiſſenhafter
Aufficht und mit Beobachtung aller möglichen Vorſichtsmaß⸗
regeln ſtattfinden .
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§ 12 . Gräben und Baugruben müſſen genügend ſchräge
Böſchung haben oder gut abgeſteift werden .

§ 13 . Neben vorhandenen Bauten ſind die neuen Fun⸗
damente und beſonders der dazu nöthige Bodenaushub ſtück —
weiſe auszuführen , wenn die Nachbargebäude weniger tief als
der Neubau fundamentirt ſind .

Das Unterfangen alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu geſchehen .

§ 14 . Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
Ausbauten iſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt und

mindeſtens mit einem proviſoriſchen Geländer verſehen ſind ,
nur bei Tageslicht oder genügend hellem künſtlichen Licht aus⸗

zuführen .
Beſonders ſind dann die Leitergänge , Laufbahnen u. ſ. w.

hell zu erleuchten .
Das Betreten von nicht hell erleuchteten Rohbauten

während der Dunkelheit iſt den Arbeitern zu unterſagen .

b. Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver⸗
fertiger von Blitzableitern .

§ 15 . Bei ſteilen — eingeſchaalten oder ſchon einge⸗
deckten — Dächern müſſen die darauf arbeitenden Geſellen
oder Arbeiter u. ſ. w. , ſofern ſie ohne Rüſtung , z. B . Bock⸗

rüſtung oder auf Leitern arbeiten , ſo durch ein Tau u. ſ. w.

befeſtigt werden , daß ſie ſich bei einem Fehltritte oder ein⸗
tretendem Schwindel daran halten können .

Dasſelbe muß auch geſchehen bei Dächern , deren Steig⸗
ung bis zu 1 : 3 heruntergeht , wenn bei Verlegung oder

Reparatur der Dachrinne ein Herantreten bis dicht an die

Traufkante erforderlich wird , und ebenſo bei ganz flachen
Dächern , wenn das abzudeckende Hauptgeſims bei der ſoge⸗
nannten Attika tiefer liegt als die Oberkante der Frontwand .

§ 16 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen , falls
die Deckung nicht von oben geſchieht , nur ausgeführt werden ,
wenn ſich unter denſelben ein entſprechendes Gerüſt befindet .

Reparaturen an Glasdächern dürfen nur von ſicher be⸗

feſtigten Leitern aus oder auf Gerüſten vorgenommen werden .
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äge c. Für Brunnenbau und Kanaliſation . 0

§ 17 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor dem

un⸗] Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen , Gruben 6
ück⸗ u. ſ. w. muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder größere 00
als Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine ſchlechte 6

Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten durch lang⸗ 5
iſe ſames Hinablaſſen einer gewöhnlichen Laterne mit brennendem 150

Lichte ; letzteres geht in ſchlechter Luft aus . 55

hen Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit den

indmnöthigen Schläuchen oder Röhren zur Stelle ſind , um eine

nd, Luftſtrömung zur Verdrängung der ſchlechten Luft zu er⸗

1s⸗ ( zeugen , ſo kann dieſes durch Eingießen von ( am beſten heißem )
Waſſer oder durch Ausbrennen mit Hobelſpänen , Stroh , Pa⸗

pier u. ſ. w. geſchehen, oder auch dadurch , daß man einen
0

Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher mit Waſſer be⸗

ten ] goſſen wird , hinabläßt .
Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger Prü⸗

fung mit der Laterne erfolgen .

§ 18 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen , Gru⸗

ge⸗ ben u. ſ. w. Senkrechte Schächte mit quadratiſchem Quer⸗

ſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens ent⸗

ck⸗] Pbprechend abgeſteift werden .

w. Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
in⸗ tiefer als 1,5 m ohne Schaalung abgeteuft werden .

§ 19 . Zurückbau der Brunnen⸗ - und Dohlenſchaa⸗
ig⸗ lung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach dem Auf⸗
der“ mauern oder Verlegen der Röhren u. f. w. jedesmal nur

die eine Lage des Schurzholzes , und zwar erſt dann fortgenommen

ſen werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis an die 45

ze⸗ Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem Boden , 0

id . Gerölle u. ſ. w. die Wegnahme des Schurzholzes gefährlich 01

lls werden kann , ſo darf die Schaalung auf die Höhe dieſer

n , Bodenſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden . N
et . Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes
be⸗Wbis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt

werden , ehe die vertikal ſtehende Schaalung beſeitigt wird .
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In jedem Falle muß der hinterfüllte Boden feſtgeſtampft
werden .

§ 20 . Windevorrichtungen und Werkzeuge . Die

zur Boden⸗ ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit Doppel⸗
haken und die Winden mit Sperrvorrichtung verſehen ſein .

d. Für Steinbrüche . Ziegeleien , Kakbrennereien ,
Straßenbahnbetriebe u. ſ. w.

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der Berufsgenoſſenſchaft
nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in den betreffenden
Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallverhütungsvorſchriften .

III . Strafbeſtimmungen .
§ 22 . Die Genoſſenſchaftsmitglieder werden bei Zuwider⸗

handeln gegen vorſtehende Unfallverhütungsvorſchriften gemäß
§ 78 Abſatz 1 Ziffer 1 des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6.
Juli 1884 in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchätzt oder , ſofern
ſich dieſelben bereits in der höchſten Gefahrenklaſſe befinden , mit

Zuſchlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beiträge belegt .
IV . Bekanntmachung der Unfallverhütungs —

Vorſchriften .
§ 23 . Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in gedruckten

Exemplaren den Mitgliedern zu überſenden . Letztere haben
dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und eventuell
auch die Vorſchriften der gemäß § 21 in Betracht kommen⸗
den Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau beziehungsweiſe
Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem Verkplatz an einem
leicht zugänglichen Orte in Plakatform ſichtbar ausgehängt
und die Arbeiter u. ſ. w. auf die ſtrenge Befolgung dieſer
Vorſchriften aufmerkſam gemacht werden .

B. PFür Arbeiter .

§ 1. Beim Aufbau und Abbruch der Gerüſte , Entfernen
von Abſteifungen u. ſ. w. iſt ein unnützes Aufhalten von
Arbeitern unter denſelben zu vermeiden .

Gegenſtände dürfen nur nach vorangegangenem lauten
Warnungsrufe von den Gerüſten herabgeworfen werden .

Ungleichmäßige und übermäßige Belaſtungen der Gerüſte
ſind unter allen Umſtänden zu vermeiden .
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§ 2. Werkzeuge und Maſchinentheile , Steifhölzer u. ſ. w

müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle

nicht befeſtigten Gegenſtände , wo erforderlich , gegen ein Herab⸗
fallen geſchützt werden .

§8 3. Vor Beginn ſämmtlicher Arbeiten hat der damit

beauftragte Polier oder Arbeiter ſein Augenmerk darauf zu
richten , daß die zur — 1 15 kommenden Gerüſt⸗ und

Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt den

Rollen , Winden u. ſ. w. , fowie ſämmtliche Handwerkszeuge ſich
in zweckentſprechendem Zuſtande befinden .

§ 4. Beim Aufwinden oder Auffahren von Rüſtungs⸗ und

Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo aufzuſtellen , daß ſie
bei etwaigem Bruch des Richt - oder Aufzugtaues nicht zu
Schaden kommen können ; beſonders iſt darauf zu ſehen , daß
ſich Niemand unter dem Aufzug befindet .

§ 5 Bei Glatteis beziehungsweiſe Froſtwetter müſſen
die Gerüſtbretter , Leitern , Laufbahnen u. ſ. w. mit Sand

beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen Mauerflächen
beim Aufbringen von Balkenlagen u. ſ. w. geſchehen .

§ 6. Das Betreten von nicht erleuchteten Rohbauten bei

eingetretener Dunkelheit iſt verboten .

§ 7. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht ge —
macht , die ihnen von ihren Arbeitgebern und ſonſtigen Vor⸗

geſetzten aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln zu beachten und

die von letzteren mitgegebenen Geräthe , als Taue , Leitern

Uu. ſ. w. zur Sicherung gegen Unfälle in geeigneter Weiſe
zu benutzen .

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor⸗

ſichtige oder muthwillige Handlungen oder Verwendung nicht
zweckentſprechender Geräthe ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

§ 8. Auffeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden Vor⸗

ſchriften zuwiderhandeln , werden gemäß § 78 Abſatz 1 Ziffer 2

in Verbindung mit § 80 des Unfallverſicherungsgeſetzes mit

Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt , welche durch den Vorſtand
der Krankenkaſſe beziehungsweiſe durch die Ortspolizeibehörde
feſtgeſtellt werden und in die betheiligte Krankenkaſſe fließen .
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